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Willkür oder Gleichheit? Die Willkürgleichheit 
der kalendarischen Altersgrenze im Rentensystem1

Dr. Elmar Stracke, Olpe

Das kalendarische Alter ist eine entscheidende Größe für den Rentenzugang. Doch es 
sagt kaum etwas über die relevanten Eigenschaften des Individuums aus. Zudem sind 
Menschen für ihr kalendarisches Alter nicht verantwortlich. Man könnte also sagen, dass 
hier Rechte und Pflichten aufgrund eines in der Sache irrelevanten Kriteriums, das man 
nicht beeinflussen kann, zugeteilt werden. Das scheint grundsätzlich ungerecht. Doch das 
kalendarische Alter ist das einzige Kriterium, bei dem sich alle Menschen gleich schnell in 
die gleiche Richtung entwickeln. Niemand muss sich dafür schämen. Es ist transparent 
und theorieneutral bestimmbar sowie weitestgehend fälschungssicher. Deswegen mag 
es zwar willkürlich sein, verteilt die Willkür aber gleichmäßig unter den Individuen. Diese 
Willkürgleichheit ist ein Wert an sich. Sie führt zu einer höheren Akzeptanz und ermög-
licht eine hohe Planbarkeit. Als Anker für das Rentensystem ist das kalendarische Alter 
daher zulässig und sinnvoll. Es sollte allerdings mit Maßnahmen, die auf die individuellen 
 Belange eingehen, flankiert werden.

1. Einleitung

„Die in der Fragestellung zum Ausdruck 
gebrachten Zweifel an der Zweckmäßig-
keit der geltenden Altersgrenze für die 
heutigen Verhältnisse werden durch einige 
in den letzten Jahrzehnten zu beobachten-
de Entwicklungen genährt, die zu einan-
der teilweise widersprechenden Schlüssen 
führen können. Die längere Lebenserwar-
tung der Menschen, der zunehmende An-
teil der Älteren an der Gesamtbevölkerung 
auf der einen, die Umwandlung unserer 
wirtschaftlichen und sozialen Lebensbe-
dingungen und der möglicherweise daraus 
resultierende Rückgang der Zahl der noch 
erwerbstätigen alten Leute auf der anderen 
Seite lassen eine Überprüfung der Alters-
grenzen, die in der Vergangenheit festge-
setzt worden sind, notwendig erscheinen.“ 
(Kindel und Schackow 1957, S. 9)

Die kalendarisch bemessene Altersgrenze 
ist eine zentrale Stellschraube im Renten-
system, die regelmäßig im Fokus politischer 
Debatten steht. Einerseits wird aufgrund 
des demografischen Wandels immer wieder 
eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ge-

fordert. Andererseits wird vermehrt die Ein-
heitlichkeit des Renteneintrittsalters selbst 
infrage gestellt und eine individuellere Ab-
stufung etwa nach Berufszweigen und je-
weiliger gesundheitlicher Belastung gefor-
dert. Dann gibt es noch diejenigen Stimmen, 
die die Verwendung des kalendarischen Al-
ters gänzlich infrage stellen und auf andere 
Indikatoren wie Gesundheit abstellen wol-
len. Was diesen meist politischen oder wirt-
schaftswissenschaftlichen Debatten aber 
in der Regel fehlt, ist eine Klärung der ge-
rechtigkeitstheoretischen Grundlagen und 
Grundannahmen: Ist das kalendarische Alter 
überhaupt ein moralisch zulässiges Merkmal 
und in der Abwägung welcher Gründe kann 
man diese Frage beantworten?
Das kalendarische Alter ist ein Merkmal, 
welches weder frei gewählt oder beeinflusst 
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werden kann, noch hinreichend mit den per-
sönlichen Eigenschaften des Individuums 
korreliert. Es ist in der Tat eine willkürliche 
Pauschallösung, die dem Individuum nie 
ganz gerecht werden kann. Die Korrelatio-
nen vom kalendarischen Alter zu arbeits-
marktrelevanten Fähigkeiten sind so gering, 
dass der Schluss vom einen auf das ande-
re grundsätzlich unfair ist. Nach den Stan-
dards des liberalen Rechtsstaats sollte ein 
solches willkürliches Kriterium in Anlehnung 
etwa an Hautfarbe oder Herkunft nicht über 
die Rechte und Pflichten des Einzelnen ent-
scheiden. Doch bei genauerer Betrachtung 
und Abwägung der Argumente für und gegen 
kalendarische Altersgrenzen zeigt sich, dass 
gerade die liberale Gesellschaft gute Gründe 
hat, sie nicht ganz aufzugeben. Gerade weil 
das kalendarische Alter sich bei allen Men-
schen gleich schnell in die gleiche Richtung 
entwickelt und es theorieneutral bestimmbar 
ist, ist es besonders geeignet, für Gleichheit, 
Transparenz und Akzeptanz zu sorgen. Das 
kalendarische Alter wird den individuellen 
Eigenschaften des Individuums zwar nicht 
gerecht, stellt aber arithmetische Gleichheit 
her. Diese Pro-Kopf-Gleichheit, bei der Men-
schen gleicher behandelt werden, als sie in 
Wirklichkeit sind, ist regelmäßig als beste 
Option zu betrachten, wenn proportionale 
Gerechtigkeit, also die individuelle Vermes-
sung, nicht möglich oder gewollt ist oder zu 
hohe Kosten produziert. Die Pauschalität 
und Planbarkeit kommt vor allem Menschen 
zugute, deren gesellschaftliche Stellung das 
Durchsetzen individualisierter Ansprüche 
erschwert und deren Erwerbs-, Gesund-
heits- und Einkommensverlauf von großen 
Unsicherheiten geprägt ist. Deswegen sollte 
der Rückgriff auf das kalendarische Alter als 
Ankerpunkt weiterhin grundsätzlich möglich 
sein, auch wenn es unbedingt flankierende 
Maßnahmen braucht, um auch die propor-
tionale Gleichheit zu stärken. Die gerechtig-
keitstheoretischen Gründe und Hintergründe 
für und gegen kalendarische Altersgrenzen 
sollen in diesem Beitrag erstmals syste-
matisch zusammengefasst und hinsichtlich 
der moralischen Zulässigkeit kalendarischer 

Al ters grenzen im Rentensystem abgewogen 
werden.

2. Das kalendarische Alter und Alters-
grenzen

Kalender ermöglichen es, die Periodizität von 
Natur und Kultur in einen linearen Zeitstrahl 
zu integrieren, was sich mit den in vielen 
Kulturen vorherrschenden linearen Vorstel-
lungen vom Alte rungsprozess deckt (Bur-
nett et al. 2020, S. 149; Blumenberg 2001 
[1986], S. 150). Als nackter Zeitstrahl hat das 
kalendarische Alter keinen moralischen Wert 
(Lippert-Rasmussen 2019a, S. 151; Evans 
2003, S. 19). Die Zeit des Kalenders ist „eine 
leere Zeit, ein Gefäß ohne Inhalt“ (Nowotny 
1989, S. 59), welches entsprechend befüllt 
werden muss. Erst die „Interaktion zwischen 
Menschen“ stellt Zeit oder Alter „als sym-
bolische Orientierungsmittel“ her (Nowotny 
1989, S. 40). 
Moralisch relevant sind nur andere, aber 
stets interpretationsbedürftige Dimensionen 
des Alters wie das soziale, das biologische 
oder das existenzielle Alter. Aber da diese 
häufig nicht erkennbar oder messbar sind, 
schon gar nicht eindeutig und unstrittig, grei-
fen Menschen und Gesellschaften häufig 
näherungsweise auf das kalendarische Alter 
zurück (Gosseries 2007). Dieses ist von den 
sozialen und natürlichen Umständen unab-
hängig. Das kalendarische Alter schreitet für 
alle Menschen (und auch Tiere und Dinge) 
gleich schnell in die gleiche Richtung voran. 
Niemand kann sich der kalendarischen Alte-
rung entziehen, diese beschleunigen oder 
bremsen. Vor dem Kalender sind alle gleich. 
Anders als fast alle anderen Merkmale des 
Menschen und als alle anderen Dimensionen 
des Alters lässt sich das kalendarische Alter 
prinzipiell eindeutig und unstrittig herleiten. 
Damit ist das kalendarische Alter ein wich-
tiger interindividueller Referenzpunkt, um 
das Alter zu bestimmen und andere Alters-
formen einzuordnen. Während sich das ka-
lendarische Alter stetig, unbeeinflussbar und 
gleichmäßig verändert, entwickeln sich das 
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soziale, biologische und existenzielle Alter 
teilweise sprunghaft und teilweise in ent-
gegengesetzte Richtungen. Deswegen ist es 
schwierig, vom kalendarischen Alter mit hin-
reichender Genauigkeit oder Allgemeingül-
tigkeit auf die anderen Formen des Alters zu 
schließen. Nur auf große Gruppen wie etwa 
Bevölkerungen hat das kalendarische Alter 
eine gute Vorhersagekraft für beispielsweise 
Aspekte des biologischen Alters, gemessen 
an Sterblichkeit oder Krankheitsrisiken (Fa-
got et al. 2018; Lowsky et al. 2014). 
Das kalendarische Alter ist damit das im 
Grunde nichtssagende, aber tragende Fun-
dament aller unserer Urteile über das Alter. 
Allerdings färbt die Bedeutung, die dem ka-
lendarischen Alter über andere Formen des 
Alters zugeschrieben wird, auf andere Inter-
pretationen ab, sodass das kalendarische 
Alter als entscheidend und einflussreich 
wahrgenommen wird, wo es das aus sich 
heraus gar nicht ist (Nowotny 1989, S. 59). 
Beispielsweise hat das kalendarische Al-
ter innerhalb der letzten 150 Jahre etwa die 
Gesundheit als das primäre Erkennungszei-
chen des Alters und der altersbezogenen 
Bedürftigkeit abgelöst (Blume 1964, S. 62). 
Es erhält auch soziale Bedeutung, da es als 
eine grundlegende Kategorie für die Vorfor-
matierung des Lebenslaufs und für die Re-
gulierung von sozialen Interaktionen dient. 
Explizit geschieht dies durch staatliche Al-
tersgrenzen etwa im Bildungsverlauf oder 
implizit als gesellschaftliche Erwartungen, 
etwa die richtige Zeit zu heiraten, die Zeit 
Kinder zu bekommen, die Zeit, um in den 
Ruhestand zu gehen und so weiter (Neugar-
ten et al. 1965, S. 710; Richter 2020b, S. 79). 

2.1 Das kalendarische Alter 
in der Verteilungsgerechtigkeit

Der Goldstandard der Verteilungsgerech-
tigkeit ist proportionale Gleichheit (Gose-
path 2004, S. 201). Proportionale Gleichheit, 
auch geometrische Gleichheit genannt, ist 
die „Gleichheit der Verhältnisse. Eine Ver-
teilung ist gerecht, wenn die Menschen sich 

in demselben Verhältnis unterscheiden wie 
die Sachen, die ihnen zugeteilt werden, und 
wenn demzufolge jeder das verhältnismäßig 
Gleiche erhält“ (Knoll 2010, S. 7; Aristote-
les, 1131a). Das heißt: „Wenn die Personen 
nicht gleich sind, müssen auch die Sachen 
ungleich verteilt sein“ (Wolf 2013, S. 104). 
„Jedem so viel er verdient“ (zum Beispiel 
Lohn gemessen am Einsatz), „jedem so viel 
er benötigt“ (zum Beispiel Kalorien gemes-
sen am Bedarf) oder „gleicher Lohn für glei-
che Arbeit“ sind allesamt Ausformulierungen 
proportionaler Gleichheit (Gosepath 2004, 
S. 126; Polansky 2014, S. 159). 
Die Kernfrage lautet, was denn die relevanten 
Gesichtspunkte sind, die in die Gleichheits- 
und Ungleichheitsbetrachtung einbezogen 
werden sollen. Nach Gosepath können so-
gar alle „Debatten über die richtige Auffas-
sung von Gerechtigkeit […] als Kontroversen 
über die Frage aufgefasst werden, welche 
Fälle gleich und welche ungleich und wel-
ches die relevanten Fälle sind“ (Gosepath 
2004, S. 127). Aber als Klammer, die die ver-
schiedenen Interpretationen der Gleichheit 
und Relevanz zusammenhält, können „Auto-
nomie und Verantwortung“ (Gosepath 2004, 
S. 462) festgehalten werden. Eigenschaften, 
die nicht in den Bereich der eigenen Verant-
wortung fallen, sind moralisch irrelevant, es 
sei denn, sie sind in der Lage, mit hinreichen-
der Genauigkeit die Autonomie des Individu-
ums zu beschreiben. Das kalendarische Alter 
erlaubt weder auf die persönliche Verantwor-
tung noch, wie später dargestellt wird, aus 
sich heraus auf die Lebenslage des Individu-
ums, jedenfalls in der Altersgruppe um den 
Renteneintritt herum, zu schließen. Daher 
ist es grundsätzlich nicht als moralisch rele-
vant zu betrachten und sollte nicht zur Bes-
ser- oder Schlechterstellung von Individuen 
führen.
Das kalendarische Alter, welches kaum 
Aussagekraft über die individuellen Eigen-
schaften hat, ist zwar ungeeignet, um pro-
portionale Gleichheit herzustellen. Es kann 
allerdings eine andere Form der Gleichheit 
herstellen, nämlich arithmetische Gleich-
heit (auch numerische Gleichheit genannt). 
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Dabei handelt es sich um eine Pro-Kopf-
Gleichheit. Arithmetische Gleichheit, wie 
sie hier verstanden wird, ist eine proportio-
nale Gleichheit, bei der jeder Mensch un-
abhängig von individuellen Eigenschaften 
das gleiche Gewicht hat (Gosepath 2004, 
S. 125). Arithmetische Gleichheit wird vor 
allem dann bevorzugt, wenn proportio-
nale Gleichheit nicht hergestellt werden 
kann, weil die notwendigen Informationen 
fehlen, wenn sie nicht gesammelt werden 
sollen oder wenn man sie zwar sammeln 
kann, sich aber auf keine Gewichtung ei-
nigen kann oder die Kosten der Informa-
tionsgewinnung zu hoch sind. Klassische 
Anwendungsfälle sind etwa Losverfahren, 
bei denen alle die gleichen Gewinnchan-
cen haben, oder das allgemeine und glei-
che Wahlrecht für alle. Wollte man etwa 
für das Wahlrecht proportionale Gleichheit 
herstellen, müsste man sich zunächst auf 
Kriterien wie Reife, Intelligenz oder in frü-
heren Zeiten Steueraufkommen einigen und 
dann auf eine Bemessungsmethode. Das 
birgt nicht nur erheblichen Sprengstoff und 
Missbrauchspotenzial, sondern würde auch 
zu enormer Bürokratie führen und wäre ein 
Bruch mit der grundlegenden arithmeti-
schen Gleichheit der Menschenrechte und 
liberaler Verfassungen. Es ist auch unklar, 
inwiefern sich der Prozess oder das Ergeb-
nis von Wahlen auf diese Weise verbessern 
könnten. Daher ist weitestgehend unstrittig, 
dass das Wahlrecht nicht proportional, son-
dern arithmetisch verteilt wird.
Wenngleich eine liberal und damit mit Blick 
auf das Individuum verfasste Gesellschaft 
stets das Ziel proportionaler Gleichheit vor 
Augen hat, benötigt der Zusammenhalt also 
auch den regelmäßigen Rückgriff auf die 
arithmetische. Denn „eine gerechte Gesell-
schaft ist nicht notwendigerweise eine, in 
welcher jedes Individuum als eine isolierte 
Zusammenstellung einzigartiger Merkmale 
Aufmerksamkeit erhält, sondern in einiger, 
wenn nicht gar in jeglicher Hinsicht, ist eine 
gerechte Gesellschaft eine, die Unterschie-
de zwischen Individuen oft und bewusst zu-
gunsten von Gleichheit und Gemeinschaft 

unterdrückt“ (Schauer 2003, S. 300, Über-
setzung des Autors). 

2.2 Analogie zu Rassismus 
und Sexismus

Das kalendarische Alter ist ebenso wie die 
Hautfarbe oder Herkunft und wie das Ge-
schlecht ein Merkmal, welches die Men-
schen sich einerseits nicht aussuchen und 
welches andererseits keine hinreichend re-
levanten Informationen über das Individuum 
bietet. Altersdiskriminierung wird daher von 
einigen als „Analogon zu den Begriffen Ras-
sismus und Sexismus“ gesehen (Knell 2017, 
S. 123). Denn in allen Fällen handelt es sich 
um eine „Abwertung“ und „[systematische] 
Missachtung“ der Interessen von Menschen 
einer Gruppe aufgrund eines unverschulde-
ten Merkmals  (Knell 2017, S.  123). Diese 
Analogie würde heißen, dass das kalenda-
rische Alter genauso wenig wie die Hautfar-
be oder das Geschlecht als sozialstaatliches 
Unterscheidungsmerkmal zulässig wäre. 
Das würde entsprechend auch für die Alters-
grenze im Rentensystem gelten. Doch die 
Analogie von Altersdiskriminierung zu Sexis-
mus und Rassismus ist nicht überzeugend 
(Friedman 2003, S. 189).
Erstens ist das kalendarische Alter dyna-
misch, während Herkunft, Hautfarbe und 
Geschlecht statisch sind.2 Junge Menschen 
werden alt, alte Menschen waren einmal 
jung, aber die Hautfarbe eines Menschen 
bleibt über das Leben die gleiche (McKerlie 
2001, S. 153). Bei Geschlecht und Hautfarbe 
handelt es sich um „Klubs“, denen wir von 
Geburt an und über die gesamte Lebensdau-
er angehören. Beim Alter hingegen wech-
selt jeder Mensch im Laufe der Zeit seinen 
Klub (Macnicol 2005, S. 25). Während beim 
Rassismus oder Sexismus die Gruppen der 
Benachteiligten und der Begünstigten über 

2 Eine geschlechtliche Neuzuordnung ist zwar grundsätz-
lich unter großem Aufwand möglich. Aber danach gehört der 
Mensch fest zu einer neuen geschlechtlichen Gruppe, häufig zu 
den Transmenschen. Die Unterscheidung ist diskret und abrupt, 
nicht dynamisch und fließend wie beim kalendarischen Alter.
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die Lebensdauer stabil bleiben, findet sich 
dasselbe Individuum bei Altersdiskriminie-
rung mal auf der einen, mal auf der ande-
ren Seite wieder (Knell 2017, S. 128). Es ist 
daher nicht das Gleiche, ob man Schwarzen 
oder ob man Kindern das Wahlrecht verwei-
gert: Für die einen gilt der Entzug ein Leben 
lang, für die anderen nur bis zu einem für 
alle gleichermaßen erwartbaren Zeitpunkt 
(Gosseries 2007). Gerechtigkeitsprobleme, 
die zwischen verschiedenen Altersgruppen 
entstehen, kann man folglich auch als Ge-
rechtigkeitsprobleme, die zwischen den ver-
schiedenen Phasen eines Lebens entste-
hen, betrachten (Daniels 1988, S. 45). Selbst 
wenn wir nicht wählen können, wie alt wir 
sind, können wir doch häufig und in einem 
gewissen Rahmen wählen, in welchem Al-
ter wir etwas tun oder unterlassen. Das ver-
schafft zusätzliche Handlungsspielräume. 
Dies führt dazu, dass Diskriminierungen 
aufgrund des Alters mit Blick auf die ganze 
Lebenszeit nicht notwendigerweise unfair 
sind (Knell 2017, S. 129). „Die systematische 
Möglichkeit dieser begrifflichen Differenzie-
rung unterscheidet ageistische Formen der 
Diskriminierung in der Tat strukturell von ras-
sistischen oder sexistischen Formen der Be-
nachteiligung“ (Knell 2017, S. 129 f.). 
Zweitens sind die Macht- und Privilegien-
verhältnisse unklar. In der Regel nimmt die 
Machtfülle (politisch, finanziell, körperlich 
und so weiter) im Laufe des Lebens zunächst 
zu und irgendwann wieder ab. Das Alter ist 
eher ein symmetrisches als ein asymmetri-
sches Diskriminierungsmerkmal (Liebscher 
2021, S. 217 ff.). Auch Altersgrenzen sollen 
mal diejenigen oberhalb und mal diejeni-
gen unterhalb der Grenzen schützen. Selbst 
wenn alte Menschen vielleicht manche Form 
von Diskriminierung erfahren – systematisch 
oder auch nicht –, sind sie nicht unbedingt 
eine prinzipiell unterprivilegierte Minderheit. 
Es mag negative Stereotypen über sie ge-
ben. Aber sie stehen beispielsweise öko-
nomisch oder politisch nicht besonders 
schlecht da und werden in vielen Bereichen 
nicht ungebührlich behandelt (Palmore 1999, 
S. 9; Streib 1965). 

Drittens hat Alter, anders als Ethnie und Ge-
schlecht, auch deswegen keinen geschicht-
lich verwurzelten und systematischen Me-
chanismus zur Unterdrückung einzelner 
Bevölkerungsteile begründet (Doron et al. 
2018, S. 308; O‘Cinneide 2015, S. 54 f.). Al-
tersdiskriminierung mag häufig vorkommen 
(Ayalon 2014, S.  512; Weltgesundheits-
organisation 2015, S. 11). Aber das Merk-
mal Alter führt nicht zu über Generationen 
akkumulierten Benachteiligungen und auch 
nicht zu einer grundsätzlichen sozialen Hier-
archisierung. Es führte bis heute auch nicht 
zu einem ausgeprägten Gruppenbewusst-
sein, sodass aus der statistischen Gruppe 
nie eine soziale geworden ist (Streib 1965, 
S.  312; Rosenmayr 1976, S.  246). Einer-
seits liegt das an seiner Eindeutigkeit. Wäh-
rend die ethnische Identität durch einen 
gewählten Blick auf die Vergangenheit zu-
sammengehalten wird und auch die ge-
schlechtliche Identität erheblichen politisch 
mobilisierbaren Interpretationsspielraum 
aufweist (Baumann 1999, S.  20; Schwie-
tring 2011, S. 294 ff.), basiert das Alter auf 
einer Form von akkurater Buchführung, die 
nicht verhandelt werden kann. Andererseits 
fällt es durch das stete Wechseln der Grup-
penmitglieder schwer, eine „unhinterfragba-
re“ Essenz als Ursprung und intrinsischen 
Eigenwert herauszuschälen (Reckwitz 2018, 
S. 396). Erst wenn man sich der eigenen Zu-
gehörigkeit sicher ist, lohnt es sich, andere 
Gruppen abzuwerten. Beim Alter wechselt 
man aber irgendwann selbst in die „unter-
drückte“ oder abgewertete Gruppe (Streib 
1965, S. 312), was einer Mobilisierung ent-
gegensteht.
All dies heißt nicht, dass im Einzelfall die Dis-
kriminierung aufgrund des Alters moralisch 
besser ist als die Diskriminierung etwa auf-
grund der Hautfarbe. Aber es markiert einen 
Unterschied in den Auswirkungen, die das 
Merkmal auf das Leben des Individuums 
hat, in der Wahrnehmung und im praktischen 
Umgang mit der Diskriminierung sowie in 
der Wahrscheinlichkeit, dass sie einen mehr 
oder minder großen Angriff auf die Würde 
des Individuums vornimmt. Aber in ihren 
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Auswirkungen mit Blick auf Chancengleich-
heit ist sie weniger schädlich (Lippert-Ras-
mussen 2019b). 

2.3 Zwei Arten von Altersgrenzen

Altersgrenzen dienen dazu, Ressourcen zwi-
schen (kalendarisch) alten und jungen Men-
schen zu verteilen (Gosseries 2014, S. 72). 
In dieser Funktion beziehen sie sich sowohl 
auf Kohorten (Menschen eines Geburtsjahr-
gangs) als auch auf Altersgruppen (Men-
schen eines kalendarischen Alters) (Gos-
series 2014, S.  75). Während wir mit der 
Altersgrenze im Rentensystem meist das 
„Mindestalter für den Beginn der Leistungen 
der Alterssicherungen“ (Kindel und Scha-
ckow 1957, S. 12) meinen, handelt es sich 
genau genommen um zwei Altersgrenzen: 
„Einmal gibt die Erreichung der Altersgren-
ze das Recht, sich zur Ruhe zu setzen, zum 
anderen kann sie den erzwungenen Verlust 
des Arbeitsplatzes bedeuten“ (Kindel und 
Schackow 1957, S. 12). Die positive Alters-
grenze eines Anspruchs des Individuums 
bedeutet das Anrecht, ab einem gewissen 
kalendarischen Alter und bei Erfüllung ge-
gebenenfalls weiterer Bedingungen Renten-
leistungen zu beziehen. Wurde sie zunächst 
nur mit körperlicher Bedürftigkeit begründet, 
gilt sie seit den 1960ern zunehmend auch 
als Belohnung und Dank für ihre erbrachte 
Lebensleistung (Elster 1991, S. 277; Shafik 
2021, S. 141). 
Die negative Altersgrenze hingegen be-
schreibt eine Pflicht, aus dem Arbeitsmarkt 
oder zumindest dem aktuellen Arbeitsver-
hältnis auszuscheiden und gegebenenfalls 
Rentenleistungen zu beziehen. Die positive 
und die negative Altersgrenze können zu-
sammenfallen, müssen es aber nicht. Meist 
lassen sich diese Grenzen auch nicht sauber 
trennen. Denn die Pflicht zum Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben, also die negative Al-
tersgrenze, kann sowohl formellen als auch 
informellen Charakter haben. Selbst wenn 
von Rechts wegen kein Ausscheiden aus der 
Erwerbstätigkeit notwendig wäre, galt lange 

in Deutschland die kulturelle Norm, dass es 
sowohl ein Recht als auch eine Pflicht ist, zu 
einem bestimmten Alter in Rente zu gehen 
(Numhauser-Henning 2015, S.  123). Denn 
grundsätzlich gibt es eine soziale Erwartung, 
den eigenen Lebensverlauf am Normlebens-
lauf auszurichten. Das heißt, dass mit Skep-
sis betrachtet wird, wenn jemand zu sehr 
von den typischen Tätigkeiten der Altersge-
nossinnen und -genossen abweicht. Das gilt 
etwa, wenn jemand deutlich über die Alters-
grenze hinaus erwerbstätig ist. Aber auch 
ein ungewöhnlich frühes Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben kann sozial sanktioniert 
werden: Ab einem bestimmten Alter wird ein 
sozialer Rückzug kulturell verlangt ( Beehr 
und Bowling 2013, S.  44). Leitbilder wie 
das „aktive“ und „erfolgreiche Altern“ ver-
langen zwar weiterhin Aktivität und Selbst-
verwirklichung, aber in der Regel in Freizeit 
und Familie anstatt im Erwerbsleben (Richter 
2020a, S. 114). Allerdings sind diese Erwar-
tungen im Wandel. Zunehmend findet sich 
im gesellschaftlichen Diskurs auch das Mo-
tiv, dass eine längere Erwerbstätigkeit von 
denen, die weiterhin arbeitsfähig sind, aus 
Solidarität gegenüber denen, die früher aus-
scheiden müssen, erwartet wird (Zachäus 
2021, S. 280 f.). 
Die Erwartung, bei Erreichen der Altersgren-
ze auszuscheiden, wird aber häufig nicht 
explizit mit unserem Unbehagen gegenüber 
Abweichungen vom Normlebenslauf, son-
dern mit dem Argument begründet, dass 
junge Leute weniger gute Berufs- und vor 
allem Karriereaussichten haben, wenn die 
Alten nicht irgendwann ihre Posten räumen 
(Numhauser-Henning 2015, S.  123). Dem 
liegt aber die falsche Annahme zugrunde, 
dass der Arbeitsmarkt aus einer bestimm-
ten Anzahl von Arbeitsplätzen bestehe und, 
wenn diese von alten Menschen eingenom-
men werden, für junge keine mehr übrig 
seien (Hepple 2003, S. 90 f.; Palmore 1972, 
S. 346). Für den Arbeitsmarkt als Ganzes – 
anders als in speziellen Kontexten (zum Bei-
spiel Beamtentum) – gilt dies nicht. Es gibt 
kein oberes Limit an Arbeitsplätzen und auch 
nicht an Beförderungskanälen (Böheim und 
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Nice 2019, S. 5; Schiek 2015, S. 88). Eine 
Frührentenpolitik hält die Anzahl der Arbeits-
plätze nicht stabil und verteilt sie an jüngere 
Menschen, sondern reduziert sie insgesamt 
(Trebeck 2008, S. 31 f.). Denn die meisten 
dieser Arbeitsplätze fallen aufgrund techni-
schen Fortschritts weg (Böheim und Nice 
2019, S.  5 f.). Unternehmen haben diese 
Politik daher meist auch als Möglichkeit zum 
Stellenabbau begriffen (Hepple 2003, S. 74). 
Ein früheres Rentenalter führt auch dazu, 
dass Unternehmen weniger in ihre Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer investieren, 
was für die Wirtschaft insgesamt schlecht ist 
(Böheim und Nice 2019, S. 8). Die empirische 
Evidenz zeigt vielmehr, dass eine hohe Er-
werbsquote alter Menschen mit einer hohen 
Erwerbsquote junger Menschen korreliert 
(Böheim und Nice 2019, S. 1; Kalwij et al. 
2010). Jung und Alt ersetzen einander nicht, 
sondern ergänzen einander. Vielleicht ist es 
vielmehr so, dass Menschen, die in Rente 
gehen wollen, dieses Argument nutzen, um 
ihren Schritt als Altruismus darzustellen, und 
dass Menschen, die in Rente gehen müssen, 
sich mit diesem Argument trösten. Wenn 
man das dann oft genug höre, glaube man 
an den Zusammenhang (Fox 1953, S. 128).

2.3.1 Konsequenzen des Ausscheidens

Wenn die negative Altersgrenze und die sie 
flankierenden Normen Menschen sanft oder 
hart gegen ihren Willen aus dem Berufsle-
ben drängen, hat das gravierende Konse-
quenzen für das Individuum. Es muss früher 
als gewünscht oder notwendig auf die mit 
Teilnahme an der Arbeitswelt verbundenen 
materiellen und sozialen Vorteile verzichten 
(Tesch-Römer et al. 2018, S. 40). Da der Be-
ruf und die Arbeit in unserer Gesellschaft so 
bedeutsam für die persönliche Identität und 
soziale Stellung sind, zerstört der „abrupte 
und umfassende Abbruch der Berufstätigkeit 
[...] plötzlich sehr gewichtige habituelle und 
institutionelle Stützen des alltäglichen Ver-
haltens der Person, unterbricht eine lange 
Lebenskontinuität und stellt den Menschen 

mit Beginn des Alters vor eine neue Lebens-
situation, die es mit der Ausbildung verän-
derter Verhaltensformen zu bewältigen gilt“ 
(Schelsky 1965, S. 211). Das Alter wird zwar 
heutzutage auch positiv als Ressource zur 
weiteren Lebensgestaltung gesehen. Durch 
Aktivität in Freizeit, Familie und Ehrenamt an 
den gesellschaftlichen Status der Berufstä-
tigkeit anzuknüpfen, gelingt aber nur einem 
relativ wohlhabenden, relativ gesunden Teil 
der Alten (Richter 2020a, S. 125 f.). Grund-
sätzlich lässt sich der Rückzug aus der Er-
werbstätigkeit nur selten vollständig kom-
pensieren, da der Beruf für den modernen 
Menschen der wesentlichste Bereich per-
sönlichkeitsbildender und identifikatorischer 
sozialer Lebensaktivität bleibt (Schelsky 
1965, S. 245; Paul und Batinic 2010).

2.3.2 Drei internationale Regime 
der Ausscheidegrenzen

Eine an das kalendarische Alter gekoppelte 
Ausscheidegrenze (in der Regel ein faktisch 
verpflichtender Renteneintritt, auf Englisch 
meist mandatory retirement) ist in Europa 
erlaubt, in den USA, Neuseeland und Aus-
tralien verboten (Hepple 2003, S.  89), in 
Japan sogar erwünscht. Es gibt also min-
destens drei verschiedene „Kulturen“ im 
Umgang mit dieser Praxis. In den USA sind 
nur wenige Berufe wie Piloten, Polizisten 
und Feuerwehrleute vom Age Discrimina-
tion in Employment Act von 1967 ausge-
nommen (Schauer 2003, S. 208). In Europa 
liegt der politische Fokus darauf, dass Men-
schen wirklich bis zum Renteneintrittsalter 
arbeiten, und weniger darauf, ob sie danach 
weiterarbeiten (Numhauser-Henning 2015, 
S. 137). Gleichzeitig haben hier die Sozial-
partner einen sehr großen, von der Recht-
sprechung gedeckten Spielraum, um Men-
schen aufgrund ihres Alters ungleich zu 
behandeln (Numhauser-Henning und Rönn-
mar 2015, S. 459; Blackham 2019, S. 385). 
Die Altersdifferenzierung gilt als praktikable 
„Pauschallösung“, um eine genaue Unter-
suchung anderer qualifizierender Merkmale 
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für Menschen im Arbeitsmarkt zu sparen. Als 
solche wurde sie in der europäischen Recht-
sprechung weitgehend toleriert und von der 
deutschen Rechtsprechung als sinnvolles 
Instrument gesehen, um näherungsweise 
auf andere Merkmale zu schließen (Schlach-
ter 2015, S. 207). In Japan hingegen wird der 
„verpflichtende Ruhestand nicht als eine ir-
rationale, diskriminierende Beendigung ge-
sehen, sondern vielmehr als ein System, das 
zur Arbeitsplatzsicherheit älterer Angestell-
ter bis zur Ausscheidegrenze beiträgt“ (Araki 
2015, S. 347, Übersetzung des Autors). Die 
explizit altersbewusste Arbeitsmarktpolitik 
fußt darauf, dass Alter in der japanischen 
Gesetzgebung und Gesellschaft nicht als 
moralisch irrelevant gesehen wird, sondern 
vielmehr als ein „objektives, unabhängiges 
und vernünftiges Kriterium, welches weder 
willkürlich noch diskriminierend ist“ (Araki 
2015, S. 347, Übersetzung des Autors). Dass 
Japan mehr Altersdiskriminierung zulässt, 
heißt nicht, dass gar keine Grenzen gesetzt 
werden. So dürfen japanische Firmen seit 
2002 keine Altersgrenzen in Stellenanzeigen 
und Stellenprofilen mehr nutzen (Watanabe 
et al. 2016, S. 53).

2.4 Geschichte der Altersgrenzen 

Kalendarische Altersgrenzen strukturieren 
seit Langem menschliche Gesellschaften. 
In der griechisch-römischen Antike gab es 
etwa soziale und rechtliche Altersgrenzen 
für Männer bei 18/20 (Aktives Wahlrecht), 
30 (Hofübernahme und gewisse Ämter) und 
60 Jahren (Hofübergabe, Befreiung vom 
Kriegsdienst und in Sparta das Amt des 
Geronten) (Timmer 2008; Baltrusch 2009, 
S.  59). Auch in der Geschichte der deut-
schen Rentenversicherung spielen sie seit 
Anbeginn eine Rolle. Im Jahr 1810 wurde 
erstmals der Vorschlag gemacht, eine „all-
gemeine Rentenversicherung“ in Form einer 
„Versicherung, die ab dem 50. Lebensjahr 
eintreten“ soll, einzuführen (Göckenjan 2000, 
S. 305; Krug 1810, S. 107). Vorschläge um-
fassender Rentenversicherungen mit klaren 

Altersgrenzen nehmen ab den 1850er-Jah-
ren zu (Göckenjan 2000, S. 306). Ziel dieser 
Versicherungen war allerdings nicht, alten 
Menschen genug Mittel für einen Lebens-
abend ohne Erwerbstätigkeit zuzusichern. 
Als „Armenassekuranz“ (Krug 1810), eher 
gesagt Altersarmenassekuranz, sollten sie 
vielmehr ein Abrutschen in Armut trotz Er-
werbstätigkeit verhindern, indem sie „die mit 
dem Alter sukzessive sinkenden Löhne kom-
pensieren“ (Göckenjan 2000, S. 305). Denn 
auch die Entlohnung von Industriearbeiterin-
nen und -arbeitern orientierte sich stark am 
kalendarischen Alter. Allerdings entwickelten 
sich die Löhne nicht gemäß heutiger Senio-
ritätsvorstellungen nur nach oben, sondern 
in Form einer „Auslese nach dem Alter“ 
(Bernays 1912, S.  127) auch nach unten. 
Arbeiterinnen und Arbeiter zwischen 30 
und 40 Jahren „waren am leistungsfähigs-
ten, verdienten also Maximallohn“ (Bernays 
1912, S. 128 ff.). Dann kam es zum „Biogra-
fie-Knick der 40-Jährigen“ (Göckenjan 2000, 
S. 279), durch den das berufliche Leben der 
Arbeiterin beziehungsweise des Arbeiters 
eine „fürchterliche Abwärtsneigung“ (Weber 
1912, S. 398) nahm. So verdiente die Gruppe 
der Über-50-Jährigen gerade mal so viel wie 
die 21- bis 25-jährigen Berufsanfängerinnen 
und Berufsanfänger (Deutsch 1910, S. 282). 
Gleichzeitig schwand die Möglichkeit zur 
Mitwirkung und Versorgung der Alten in vor-
industriellen Gewerben, Höfen und Handels-
häusern, die sich als Generationseinheit ver-
standen (Schelsky 1965, S. 201). 
Da man die Unternehmen nicht zwingen 
könne, den Menschen mehr zu zahlen, als 
ihre Arbeitskraft hergebe und diese mit dem 
Alter erwiesenermaßen nachlasse, „bleibt 
nichts anderes, als die Verdienstkurve durch 
irgendeine sonstige Einkommenskurve zu er-
gänzen. Und die einzige derartige Einkom-
menslinie, die es für den Arbeiter gibt, ist die 
Rente“ (Weber 1912, S. 398). Da außerdem 
freiwillige Versicherungen – wie auch selbst-
ständige Sparmaßnahmen (Schreiber 1955, 
S.  743) – aufgrund der prekären finanziel-
len Möglichkeiten vieler Arbeiterinnen und 
Arbeiter nicht praktikabel seien, blieb  Weber 
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zufolge nur die Möglichkeit einer staatli-
chen „Zwangsversicherung“ (Weber 1912, 
S. 399). Diese soll Zahlungen beinhalten, die 
der Arbeiterin beziehungsweise dem Arbeiter 
allein schon aufgrund „eines bestimmten Al-
ters zufließen, und die gegenüber der Even-
tualität der Entlassung ein stärkeres Rück-
grat und bei dem Hinausgedrängtwerden 
aus den besseren Stellen eine  Ergänzung 
seines verminderten Einkommens bieten 
würde, eine Rente, sagen wir zunächst vom 
55., besser vom 50. Jahre an“ (Weber 1912, 
S. 399). 
Die Rentenversicherung fußte also von An-
fang an konzeptionell auf dem kalendari-
schen Alter als Indikator von Arbeitskraft und 
Gesundheit. Sie stellte aber keinen Bruch mit 
dem herrschenden „Leitmotiv lebenslanger 
Arbeit“ dar (Göckenjan 2000, S.  309). Sie 
sollte nicht von der Pflicht zur Arbeit entbin-
den, sondern sicherstellen, dass die im Rah-
men der eigenen Möglichkeiten vollbrachte 
Arbeitsleistung zum Leben reicht. Erst ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts rückte das frei-
lich selten gänzlich erfüllte Ideal eines „auf 
Grund der individuellen Arbeitsleistung des 
eigenen Lebens erreichten arbeitslosen Ein-
kommens, [welches] ein Leben in Nichtstun 
und freiwilligen Lieblingsbeschäftigungen 
[sichert und ermöglicht]“ (Schelsky 1965, 
S. 213), in den Vordergrund.
Die bismarcksche Alters- und Invaliditätsver-
sicherung sah bei ihrer Einführung 1889 vor, 
dass man mit 70 Jahren als starrer Alters-
grenze ohne weitere Prüfung der Invalidität 
die Rente beziehen dürfe. Denn ab 70 Jahren 
konnte mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
Erwerbsunfähigkeit unterstellt werden. Das 
kalendarische Alter allein war dem damali-
gen gesellschaftlichen Moralempfinden ent-
sprechend keine relevante Größe, sondern 
nur ein Hilfsmittel, um auf Invalidität, ent-
sprechende Lohneinbußen und Armutsge-
fahr zu schließen (Göckenjan 2000, S. 273). 
Die Möglichkeit, allein aufgrund des Alters 
und ohne anderen Nachweis von Invalidität 
Transferleistungen zu erhalten, ist gegen den 
Zeitgeist und gegen den Willen des Beam-
tenapparats auf Betreiben von Kaiser Wil-

helm II. aufgenommen worden (Göckenjan 
2000, S. 308). 
Zahlenmäßig spielten diese Altersrentne-
rinnen und Altersrentner keine große Rolle 
(Schmähl 2018, S. 45; Haerendel 2012, S. 8). 
Überhaupt nur knapp 3 Prozent der Bevöl-
kerung wurden 65 Jahre alt (Rothenbacher 
und Fertig 2015, S. 32) und diejenigen, die 
70 Jahre alt wurden, hatten noch rund acht 
Lebensjahre zu erwarten (Sanderson und 
Scherbov 2019, S. 204). Mit einem Renten-
eintrittsalter von 70 Jahren, einer Wartezeit 
von 30 Jahren und einem sehr geringen Leis-
tungsniveau war die Rente eher spärlich aus-
gestattet (Haerendel 2012, S. 12). Damit war 
sie „zum Leben zu wenig und zum Sterben 
zu viel“ (Haerendel 2012, S. 5), aber konzep-
tionell wegweisend für die Organisation von 
Altenfürsorge und -versorgung in der Indus-
triegesellschaft.
Auf die für das weitere 20. Jahrhundert üb-
lichen 65 Jahre als Rentenzugangsalter wur-
de die Regelaltersgrenze erst 1911 für An-
gestellte und 1916 für Arbeiterinnen und 
Arbeiter abgesenkt (Schmähl 2018, S. 45). 
Im Jahr 2007 kam es im RV-Altersgrenzen-
anpassungsgesetz zur Anhebung des Ren-
teneintrittsalters von 65 auf 67, welches 
sich stufenweise bis 2029 vollziehen wird 
(Schmähl 2012, S.  177). Allerdings wurde 
2014 die sogenannte „Rente mit 63“ ein-
geführt, nach welcher besonders langjährig 
Beschäftigte nach 45 Versicherungsjahren 
bereits zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze 
abschlagsfrei in Rente gehen können – also 
zum damaligen Zeitpunkt mit 63 und pers-
pektivisch mit 65 Jahren. 

3. Kritik an der Willkürlichkeit der 
 kalendarischen Altersgrenze

Im Folgenden sollen zunächst einmal die 
zentralen gerechtigkeitstheoretischen Argu-
mente, die gegen die Verwendung kalenda-
rischer Altersgrenzen sprechen, diskutiert 
werden. Das ist erstens die Tatsache, dass 
mittels einer pauschalen Altersgrenze Men-
schen als homogene Gruppe zusammen-
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gefasst werden, die gar nicht gleich sind. 
Ihre individuellen Eigenschaften und Belan-
ge werden also nicht ausreichend adressiert. 
Das ist zweitens die Tatsache, dass der Staat 
durch die Ziehung einer kalendarischen Al-
tersgrenze die Lebenswelt der betroffenen 
Menschen in einer Weise strukturiert, die 
 ungerechtfertigterweise in ihre Autonomie 
eingreift. Das ist drittens, dass die Alters-
grenze häufig nur ein vorgeschobenes Ar-
gument ist, um Konflikte in der Personalpla-
nung von Unternehmen zu vermeiden.

3.1 Heterogenität im renten-
relevanten Alter

Viele Menschen halten es für prinzipiell unge-
recht, dass Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
oder im Gesundheitswesen auch nur anteilig 
vom Alter abhängen (Cupit 1998, S. 702). Sie 
tun dies, weil ihrer Ansicht nach altersbasier-
te Verallgemeinerungen den individuellen At-
tributen des jeweiligen Menschen nicht ge-
recht werden (Schauer 2003, S. 208). Hier 
kommt die Vermutung zum Ausdruck, dass 
Gerechtigkeit nicht in pauschaler Gleichbe-
handlung – im Allgemeinen –, sondern in in-
dividueller Vermessung – im Besonderen – 
liege (Schauer 2003, S. 19 f.). 
Diese Vermutung entspricht zwar trotz 
ihrer zeitgeistigen Diskurshoheit, wie sich 
im nachfolgenden Abschnitt zeigen wird, 
nicht der gesellschaftlichen Praxis. Aber 
sie artikuliert sowohl eine valide empirische 
Feststellung als auch eine berechtigte Kri-
tik, nämlich den Mangel an proportionaler 
Gleichheit. Um dieser Argumentation zu 
begegnen, müsste man zeigen, dass das 
kalendarische Alter sehr wohl proportiona-
le Gleichheit herstellen kann, also dass es 
relevante Schlüsse auf die Lebenslage der 
Individuen im rentenrelevanten Alter zulässt. 
Die Lebenslage muss dabei nicht komplett 
identisch, aber hinreichend ähnlich sein. Mit 
Blick auf die Rente ist die relevante Aus-
buchstabierung der Lebenslage die Arbeits-
marktfähigkeit beziehungsweise die Auto-
nomie vor dem Hintergrund der körperlichen 

und geistigen Fähigkeiten und Einschrän-
kungen der Individuen. 
Da die objektive Erhebung von Gesundheits-
zuständen äußerst schwierig ist, ist die Ein-
schätzung von Menschen im rentenrelevan-
ten Alter durch ihre Arbeitgeber und sie selbst 
ein guter Ausgangspunkt. So waren etwa in 
den frühen 1950er-Jahren trotz schlechterer 
Gesundheitsversorgung und geringerer ge-
sunder Lebenserwartung in einer Befragung 
amerikanischer Arbeitgeber aus Industrie, 
Einzelhandel und Verwaltung die meisten 
Arbeitgeber mit ihren Angestellten über 60 
noch überwiegend zufrieden (14 Prozent aus-
gezeichnet, 28 Prozent sehr gut, 38 Prozent 
gut, 18 Prozent genügend und nur 2 Prozent 
schlecht) (Peterson 1955, S. 318). In einer re-
gelmäßigen Befragung des Advisory Council 
on Social Security gab 1970 nur ein Viertel 
der Männer, die im Alter von 65 Jahren in 
diesem Jahr in Rente gegangen sind, an, 
dies aus gesundheitlichen Gründen getan zu 
haben (Reno 1971, S. 7). Immerhin 41 Pro-
zent der Männer im Alter von 65 gaben an, 
dass sie keinerlei für ihre Arbeit relevanten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen hätten 
(Reno 1971, S. 10). Heute glauben 84 Pro-
zent der 68-Jährigen in Deutschland, dass 
sie keine gesundheitlichen Einschränkungen 
haben, welche sie von weiterer Erwerbstätig-
keit abhalten, und 74 Prozent schätzen ihre 
Gesundheit gut oder sehr gut ein (Börsch-Su-
pan 2022, S. 33). In einer anderen Erhebung 
gehen 26,7  Prozent der Erwerbstätigen in 
Deutschland davon aus, bis maximal 61 Jahre 
körperlich und geistig in der Lage zu sein zu 
arbeiten. Gleichzeitig würden aber 46,3 Pro-
zent der Erwerbstätigen bei freier Wahl spä-
testens mit 61 gerne in Rente gehen (Gresch-
kow und Schmeink 2021, S. 72 f.). 60 Prozent 
der Menschen zwischen 55 und 64 Jahren in 
Europa fühlen sich nicht durch gesundheit-
liche Probleme im Alltag eingeschränkt so-
wie 45 Prozent in der Altersgruppe 65 bis 79 
(Wiegel und Bergmann 2020, S. 39). 
Es scheint also keine dringende Motivation 
zu geben, so lange zu arbeiten, wie es die 
Gesundheit erlaubt und auch keine enge 
Korrelation von Gesundheit (Arbeitsfähigkeit) 
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und kalendarischem Alter, jedenfalls nicht im 
rentenrelevanten Alter um die 67 Jahre her-
um. Kindel und Schackow untersuchten im 
Jahre 1957 die Rentenzugänge der damals 
vergangenen Jahrzehnte und stellten fest, 
dass die Invalidisierungshäufigkeit vielmehr 
eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
 korrelierte. Sie sank in Zeiten  wirtschaftlichen 
 Aufschwungs und stieg in Zeiten von Rezes-
sion, da ihre Anerkennung Zugang zu zu-
sätzlichen Sozialleistungen versprach. „Nur 
relativ selten wird im Alter wirklich eine völ-
lige Arbeitsunfähigkeit eintreten, sondern 
meist wird irgendeine Arbeitsleistung noch 
möglich sein, die jedoch nicht zumutbar er-
scheint oder die volkswirtschaftlich nicht 
gefragt ist“ (Kindel und Schackow 1957, 
S.  16 f.). Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit 
und Arbeitsmöglichkeit sind also nicht so 
leicht analytisch sauber zu trennen.

3.2 Unzulässige Pauschalisierung 
durch den Staat

Obgleich zwar keine gemeinsame Lebens-
lage vorliegt, schafft der Staat durch seine 
Benennungsmacht eine solche. Dadurch, 
dass er die Menschen so gruppiert, als wä-
ren sie in einer Lebenslage, greift der Staat 
durch Stereotypisierung des Alters in die 
Autonomie der kalendarisch alten Individu-
en ein. Die mit der Altersgrenze verknüpf-
ten Pauschalannahmen überlagern und 
verändern die individuellen Bedürfnisse, 
Wünsche, Eigenschaften und Fähigkeiten 
der Menschen. Die Altersgrenze suggeriert, 
dass alle Menschen ab ihrem Erreichen sich 
in einer besonders bedürftigen Lage befin-
den. Dies verändert die Fremd- und Selbst-
wahrnehmung der Alten, die als weniger fä-
hig wahrgenommen werden und sich selbst 
wahrnehmen (Rothermund und Brandtstäd-
ter 2003, S. 553). Der Bezug von Stereoty-
pen auf sich selbst und eine dadurch ver-
änderte Selbstwahrnehmung sorgen auch 
für starke kurzfristige Fähigkeitsänderungen 
und beeinflussen die Gesundheit, Krank-
heitsgenese und die Lebenserwartung (Hess 

2006, S. 398; Tovel et al. 2019; Levy et al. 
2002). Durch die langjährige Gewöhnung an 
das Rentensystem und die Altersgrenze ha-
ben diese im Zusammenspiel in Teilen ihre 
eigenen Voraussetzungen geschaffen. Denn 
„dieser sozial reglementierte und erzwunge-
ne Altersstatus [ruft] sehr oft die verschiede-
nen körperlichen und geistigen Alterssymp-
tome erst [hervor], die eigentlich der Grund 
des Berufsabbruchs sein sollten“ (Schelsky 
1965, S. 212). Menschen haben mit Beginn 
der Rente häufig weniger Aktivitäten, aus 
denen sie positive Erfahrungen beziehen 
können, und sind dadurch relativ gesehen 
stärker ihren Versagenserfahrungen im Alltag 
ausgesetzt. Dieses wiederum sorgt für mehr 
Unsicherheit, weiteren Rückgang an Aktivi-
tät und schlussendlich dadurch zu geringe-
ren kognitiven und motorischen Leistungen 
(Hasselhorn et al. 2009, S. 109; Falkenburger 
2009, S. 137), allein schon weil die berufli-
chen sozialen Kontakte und Routinen weg-
fallen (Holler und Wiegel 2020, S. 58). Das 
Rentensystem strukturiert durch die kalen-
darische Altersgrenze den Lebenslauf und 
die Lebensrealität der Menschen so stark, 
dass es die Menschen in eine zunehmend 
gemeinsame Lebenslage drängt, die ohne 
diese staatliche Benennungsmacht nicht 
vorliegen würde. Um diese Kollateralschä-
den für die Autonomie der Individuen zu ver-
meiden, müsste der Staat auf die Nutzung 
kalendarischer Altersgrenzen als Eintritts-
schwelle für das Rentensystem und damit 
für viele als Eintrittsschwelle für das Altsein 
an sich verzichten.

3.3 Vorwand zur Konfliktvermeidung 
und zur Stärkung der Verfügungs-
rechte von Unternehmen

Vereinzelt wird angeführt, dass gerade die 
Pauschalität und Stereotypisierung entlas-
tend für die betroffenen Individuen sei. Es sei 
dann gerade nicht das eigene Versagen, das 
dazu führe, dass man die Arbeit niederlege 
oder niederlegen müsse, sondern das un-
verschuldete Alter. In dieser Argumentation 
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dient eine negative Altersgrenze dazu, die 
Würde des Individuums zu bewahren (Black-
ham 2019, S.  414). Immerhin müsse man 
nicht einzelnen Individuen erklären, dass ihre 
Leistungsfähigkeit mittlerweile zu wünschen 
übrig ließe, was besonders zerstörend auf ihr 
Selbstbewusstsein und ihre Selbstachtung 
wirken könne (Friedman 2003, S. 191). 
Dieses Argument ist aber vermutlich oft 
nur ein vorgeschobener Grund seitens der 
Arbeitgeber, um Entlassungen und Umstruk-
turierungen reibungslos umzusetzen. Denn 
man müsste erstens begründen, warum die-
ser Schutz vor eigener Verantwortung erst 
Menschen ab einem bestimmten Alter zuteil 
würde. Denn jungen Menschen würde immer 
noch aufgrund von individueller Leistung ge-
kündigt. Zweitens liegt der Preis dafür, Ein-
zelnen eine leistungsbedingte Kündigung zu 
ersparen, darin, dass viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht mehr weiter machen 
dürfen, obwohl sie wollen, sprich, dass eine 
ganze Altersgruppe diskriminiert oder stig-
matisiert wird (Palmore 1972, S. 345; Gos-
series 2014, S. 62; Blackham 2019, S. 397).3 
Anstatt pauschaler Grenzen sollte das Ziel 
vielmehr sein, würdevolle individuelle Ver-
fahren zu ermöglichen (Schiek 2015, S. 88; 
Blackham 2019, S. 399). 
Ein anderes häufig intuitiv akzeptiertes Argu-
ment seitens der Unternehmen lautet, dass 
pauschale Altersgrenzen helfen, eine „aus-
gewogene Altersstruktur“ (Trebeck 2008, 
S. 144) herzustellen. Dass die Struktur aus-
gewogener ist, indem man eine ganze Al-
tersgruppe ausschließt (zum Beispiel ab 67), 
darf bezweifelt werden. Dahinter stecken 
eher das Idealbild einer jungen Belegschaft 
oder andere stereotype Annahmen über äl-
tere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Auch helfen Altersgrenzen, den Aufwand 
von Kündigungen gering zu halten und einen 
möglichen „Abfindungspoker“ zu umgehen. 
Dieser bedeutet, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer so lange weiterarbeiten, 
bis sie sich die Kündigung teuer abkaufen 
lassen, weil eine individuell fundierte Kün-
digung über Leistungsnachweise für Unter-
nehmen zu teuer ist (Trebeck 2008, S. 149).

3.4 Ungleiche Lebenserwartungen

Zwar ist die Rentenversicherung als ein Ge-
samtpaket konzipiert, welches auch Versi-
cherungen gegen Erwerbsminderung, Er-
werbsunfähigkeit und frühen Tod einschließt. 
Wenn man aber ausschließlich das Verhält-
nis von „Beitragssumme und der Rentenge-
samtleistung“ (Blank 2022, S. 137) betrach-
tet, dann ist die Nutzung einer einheitlichen 
kalendarischen Altersgrenze im Rentensys-
tem problematisch (Blank et al. 2022). Denn 
da die Rentenversicherung die frühere Ein-
kommensposition ins Verhältnis zu einer 
monatlichen Rentenleistung setzt, erhalten 
bei gleicher früherer Einkommensposition 
Individuen, die länger leben, auf die Lebens-
zeit betrachtet mehr Rentenleistungen. Pro-
blematisch ist dies, da die Lebenserwartung 
nicht zufällig verteilt ist, sondern etwa von 
Einkommen, Geschlecht, Bildungsniveau, 
Wohnort oder dem gewählten Beruf abhängt 
(siehe zum Beispiel Haan und Schaller 2021). 
Deutlich zeigt sich etwa, dass Menschen mit 
hohen Einkommen und weniger belastenden 
Berufen tendenziell um einige Jahre länger 
und dabei auch gesünder leben, wobei eine 
gute Gesundheit wiederum hohe Einkom-
men und Langlebigkeit begünstigt. Trotz 
unterschiedlicher Lebenserwartungen eine 
uniforme Renteneintrittsgrenze zu verwen-
den, verzerrt also systematisch das Verhält-
nis von Ein- und Auszahlungen für bestimm-
te Gruppen. 

4. Argumente für kalendarische 
 Altersgrenzen

Demgegenüber werden in diesem Abschnitt 
die wichtigsten Argumente dafür präsen-
tiert, dass kalendarische Altersgrenzen ge-
nutzt werden können und womöglich an 
vielen Stellen sogar genutzt werden soll-
ten. Zunächst einmal sind sie, auch wenn 
sie willkürlich bestimmt werden, besser als 

3 Zum Würde-Argument bei Altersgrenzen in der juristischen Lite-
ratur siehe Trebeck 2008, 138 ff.
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alle  anderen Indikatoren in der Lage, Willkür-
gleichheit herzustellen. Sie sind plan- und 
berechenbar, was aus Sicht des Individuums 
stabile Rahmenbedingungen und damit Si-
cherheit für den Lebensverlauf bedeutet. Der 
Staat kann diesen Lebensverlauf außerdem 
in für das Individuum effizienter Weise struk-
turieren, indem er beispielsweise Altersgren-
zen im Bildungssystem einfügt oder Druck 
ausübt, dass Individuen über einen ausrei-
chend großen Zeitraum durch Rentenbei-
tragszahlungen für das Alter vorsorgen. Als 
Zielmarke einer fairen Warteschlange, bei 
der alle gleich schnell voranschreiten und zu 
einem berechenbaren Zeitpunkt an der Rei-
he sind, stärkt es die Gleichheit und erfährt 
hohe soziale Akzeptanz. Dies zeigt sich auch 
in der Übersetzung auf den Arbeitsmarkt in 
Form von Senioritätslöhnen und -beförde-
rungen, die in ihrer gleichmachenden Di-
mension als fair empfunden werden und 
Sicherheit bieten können. Kalendarische Al-
tersgrenzen sind außerdem die notwendige 
Bedingung für besondere Schutzregelungen, 
etwa ein besonderer Kündigungsschutz für 
ältere Beschäftigte in Tarifverträgen. Zu guter 
Letzt erlauben sie als einheitlicher, klar be-
stimmbarer Zeitpunkt zum standardmäßigen 
Ende der Erwerbstätigkeit eine Bestands-
aufnahme der sozioökonomischen Lage des 
Individuums. Darauf beruhend kann der in 
Abschnitt 3.6 beschriebenen differenziellen 
Sterblichkeit angemessen mit umverteilen-
den Maßnahmen begegnet werden.

4.1 Willkürgleichheit

Menschen bevorzugen willkürgleiche Lösun-
gen, wenn keine willkürfreien zur Verfügung 
stehen. Wenn eine Verteilung auf willkür-
lichen Prinzipien beruht, dann sollte diese 
Willkür wenigstens gleich verteilt und diese 
Gleichverteilung für alle nachvollziehbar sein. 
Philosophisch gesprochen heißt das, dass 
arithmetische Gleichheit (Pro-Kopf-Gleich-
heit) bevorzugt wird, wenn geo metrische 
Gleichheit (individuelle Vermessung) nicht 
zufriedenstellend hergestellt werden kann. 

Die arithmetische Gleichheit kann sogar als 
ein besonderer Ausdruck von Respekt vor 
den Individuen gelesen werden, weil ihnen 
eine gewisse Intransparenz zugestanden 
wird (Carter 2011, S.  554 ff.). Die wenigs-
ten Menschen wollen völlig durchleuchtet 
und vermessen werden, selbst wenn dies 
zu einem genaueren Urteil führen würde. 
Aber wenn sie angewendet wird, ist wichtig, 
dass alle Menschen in dieser Intransparenz 
gleich behandelt werden, also die gleichen 
Merkmale ignoriert beziehungsweise gewer-
tet werden. Mit anderen Worten lautet das 
Ziel Willkürgleichheit. Da auch individuelle 
Bewertungsmaßstäbe bei genauer Betrach-
tung Pauschalisierungen sind und sie häufig 
die Gleichbehandlung nicht glaubhaft ma-
chen können, ist das kalendarische Alter in 
wenigstens einer Hinsicht ein überlegenes 
Zuteilungskriterium. 
Zunächst einmal sind auch individuelle Be-
wertungen von Gesundheit oder Leistungs-
fähigkeit Pauschalisierungen. Es handelt sich 
womöglich nur um feinmaschigere Pauscha-
lisierungen. So wird etwa angenommen, dass 
alle Menschen, die eine bestimmte Punktzahl 
erreichen, in Zukunft eine bestimmte Leis-
tung erbringen. Daher entschärft das Aus-
weichen auf individuelle Bewertungen die 
Pauschalität, sofern sie die Eigenschaften 
des Individuums besser abbildet. Es hebt 
sie aber nicht auf (Schauer 2003, S. 75). Die 
Folge ist, dass das fundamentale Gerechtig-
keitsproblem nicht gelöst ist. 
Des Weiteren basieren individuelle Tests und 
Begutachtungen immer auf einer letztend-
lich willkürlichen Auswahl von möglicher-
weise intransparenten Kriterien und einer 
willkürlichen Interpretation dieser Kriterien 
(Blackham 2019, S. 410). Sie sind nicht im-
mer notwendigerweise fair, nur weil sie ge-
nauer sind (Cavanagh 2002, S. 20). Erstens 
sind weder Leistung im Sinne von Fähig-
keit noch Leistung im Sinne von Verdienst 
Maßstäbe, die sich objektiv und unstrittig 
unmittelbar messen oder quantifizieren las-
sen (Fredman 2003, S. 40). Das Gleiche gilt 
für die meisten anderen relevanten Eigen-
schaften wie etwa Gesundheit. Zweitens 
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sind Tests häufig inhärent diskriminierend, 
weil ihnen jeweils eine bestimmte Norm zu-
grunde liegt. Meist ist dies beispielsweise 
die des jungen, gesunden, erwachsenen 
(und nicht selten männlichen) Menschen, 
der als Maßstab  genommen wird (Fredman 
2003, S. 40). Das gilt noch mehr für Begut-
achtungen etwa durch eine Ärztin oder einen 
Vorgesetzten und ihre jeweiligen bewussten 
oder unbewussten Voreinstellungen. Drittens 
würde, selbst wenn man einen unstrittig her-
geleiteten Indikator für die Leistungsfähigkeit 
oder Gesundheit finden würde, dennoch das 
Falsche getestet und man könnte sich dem 
Richtigen nur möglichst gut annähern. So ist 
ein Test über mathematische Zusammen-
hänge vielleicht plausibel, um die kognitiven 
Leistungen der Person zu bemessen. Man 
stellt einen Menschen aber nicht ein, damit 
er mathematische Aufgaben löst, sondern 
damit er gewisse Funktionen erfüllt – und die 
können in Tests höchstens näherungsweise 
abgebildet werden. Auch ein gutes Zeug-
nis oder Empfehlungsschreiben können nur 
einen Anhaltspunkt der späteren Leistungs-
fähigkeit geben. Dass alle Tests und individu-
ellen Begutachtungen schon in ihrer Herlei-
tung und Interpretation willkürlich sind, führt 
dazu, dass wir sie ebenfalls vielmals prinzi-
piell ablehnen, selbst wenn sie womöglich 
genauer sind (Gosseries 2014, S. 62) – sprich, 
dass wir arithmetische Gleichheit gegen-
über proportionaler Gleichheit bevorzugen. 
Eine nachvollziehbare und glaubwürdig ge-
machte Gleichheit ist häufig für uns wichtiger 
als die Passgenauigkeit auf individuelle Um-
stände. Deswegen begegnen Menschen vie-
len individuellen Verfahren häufig mit Skep-
sis. Schnell schwebt der Verdacht im Raum, 
dass jemand aufgrund von Tagesform, Sym-
pathie, Bauchgefühl, Glück oder Pech un-
fair und nicht seinen wahren Eigenschaften 
entsprechend behandelt wurde. Diese ge-
fühlte Fairness hat wiederum einen großen 
Einfluss auf die Zufriedenheit und Leistung 
der Mitarbeitenden (Sholihin und Pike 2009; 
Lau et al. 2008). Je standardisierter Gutach-
ten und Überprüfungen sind, desto stärker 
können sie zwar diese Abweichungen mini-

mieren, aber desto weniger können sie auf 
die individuellen Belange eingehen. Je mehr 
sie auf individuelle Belange eingehen, desto 
weniger sind sie vergleichbar und überprüf-
bar. Da Menschen mit dem Alter aber hetero-
gener in ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen 
werden, ist unklar, ob „harte“ und standar-
disierte Evaluierungsmechanismen ein Zu-
gewinn für die Würde älterer Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wären (Blackham 
2019, S. 410 ff.). 
Wenn an Willkür kein Weg vorbeiführt, ist es 
jedenfalls in zumindest einer Hinsicht besser 
und gerechter, wenn diese Willkür möglichst 
gleich verteilt wird und diese Verteilung öf-
fentlich nachvollziehbar ist. Cupit illustriert 
diesen Punkt wie folgt (Cupit 1998, S. 704): 
Um Wasser zu sparen, hat eine Stadtverwal-
tung erlassen, dass an geraden Tagen nur 
diejenigen Haushalte einen Rasensprenger 
benutzen dürfen, deren Hausnummer gera-
de ist. An ungeraden Tagen dürfen die Haus-
halte mit ungeraden Hausnummern ihren 
Rasen wässern. Obwohl klar ist, dass die 
Hausnummer keinen relevanten Grund für 
die Zuteilung von Wasser darstellt, wird die-
se Praxis von allen als fair wahrgenommen 
– auch fairer als eine individuelle Evaluation 
der Wässerungsbedürfnisse. In der Tat halten 
Menschen eine zufällige Verteilung häufig für 
die fairste Verteilung, auch wenn der Zufall 
das Gegenteil von verantwortungsbasierter 
oder verdienstbasierter Ethik ist. Das gilt aber 
nur dann, wenn man die individuelle Prüfung 
(geometrische Gleichheit) einerseits nicht 
durchführen kann oder will und sich ande-
rerseits sicher sein kann, dass die Verteilung 
wirklich zufällig ist, also dass der Maßstab 
nachvollziehbarerweise auf alle Teilnehmen-
den gleichermaßen angewendet wird. Man 
denke an das bekannte Streichholzziehen, 
um herauszufinden, wer eine unangenehme 
Aufgabe übernehmen muss. Niemand würde 
behaupten, dass die Länge des Streichhol-
zes an sich relevant sei. Aber alle Beteiligten 
akzeptieren, dass die durch die Streichhöl-
zer bestimmte Verteilung fair ist, weil alle das 
Verfahren fair finden (Goodwin 1984, S. 198). 
Das liegt daran, dass die Streichhölzer zwar 
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willkürlich sind, allerdings eine gleiche Will-
kür herstellen – also alle Beteiligten durch 
gleiche Chancen die gleiche Willkür erfahren. 
Vermutlich kein sozialstaatliches Kriterium 
kann diese besser herstellen als das absolut 
transparente, unstrittig ermittelbare und nicht 
beeinflussbare kalendarische Alter.4

4.2 Effizienz und Planbarkeit

Je unsicherer die Zukunft ist, desto weni-
ger können wir uns auf sie vorbereiten und 
desto mehr Stress und Angst ruft sie in uns 
hervor (Grupe und Nitschke 2013, S. 488). 
Die Auflösung von Unsicherheit ist daher 
eines der psychologischen Grundmotive des 
Menschen (Kagan 1972, 54 ff.). Insbesonde-
re schlimm ist für Menschen, wenn negative 
Ereignisse – beispielsweise die Arbeitslo-
sigkeit – zu einem unerwarteten und unge-
wöhnlichen Zeitpunkt eintreten. Denn dann 
fehlt das Umfeld, das eine ähnliche Erfah-
rung macht, was das betroffene Individu-
um auf die eine oder andere Weise isoliert. 
Hinzu kommt, dass ungewöhnliche Zeit-
punkte meist auch unerwartete Zeitpunkte 
sind, also solche, bei denen man nicht da-
mit gerechnet und sich entsprechend nicht 
vorbereitet hat (Lazarus und Folkman 1984, 
S. 116). Gerade die Angst vor einem (beruf-
lich bedingten) materiellen Abstieg ist eine 
bestimmende Sorge vieler Menschen (Hillje 
2018; Fröhlich et al. 2022, S. 15). Ein Datum 
ist anders als ein Gesundheitszustand oder 
Leistungsniveau langfristig klar bestimm-
bar und vorhersehbar. Dadurch lassen sich 
die Rahmenbedingungen für den eigenen 
Lebensverlauf besser vorhersehen (Hepple 
2003, S. 91). Die kalendarische Altersgrenze 
gibt zwar nicht vollständige Kontrolle über 
die Zukunft, allerdings bietet sie berechen-
bare Vorhersehbarkeit (Mounk 2017, S. 95).
Das hilft auch, um die notwendige materiel-
le Absicherung der Individuen zu gewähr-
leisten. Die Empirie zeigt, dass Individuen 
ohne in sti tu tionelle Anleitung und Druck in 
der Regel zu wenig für ihre Rente ansparen. 
Zwar ist es paternalistisch, dass der Staat 

das Individuum sozusagen zu seinem Glück 
zwingt, weil er davon ausgeht, die „wahren 
Präferenzen eines Individuums besser als 
der Betroffene selbst“ (Breyer 1990, S. 66) zu 
kennen. Doch diese „Zwangsmitgliedschaft“ 
(Kreikebohm und Kuszynski 2012, S.  294) 
ist insofern verfassungsgemäß, als dass da-
mit ein legitimer Zweck verfolgt wird. Denn 
neben „dem Schutz der Betroffenen dient 
die gesetzliche Rentenversicherung eben-
falls der Allgemeinheit, indem sie der Sozial-
hilfebedürftigkeit im Alter entgegenwirkt und 
eine übermäßige Belastung der staatlichen 
Gemeinschaft verhindert“ (Kreikebohm und 
Kuszynski 2012, S. 294). Allerdings benötigt 
die verpflichtende Rentenversicherung eine 
kalendarische Altersgrenze. Gäbe es sie 
nicht,5 wäre es entweder ein freiwilliges Sys-
tem (Ausstieg ab 0 Jahren möglich) und hät-
te keine Schutzwirkung gegenüber Kurzsich-
tigkeit und mangelndem Planungshorizont. 
Oder aber es wäre ein mit zunehmendem 
Alter zunehmend unfaires System, weil alle 
Erwerbstätigkeit, auch die im hohen Alter, zu 
Rentenbeitragszahlungen führt, der Leistun-
gen absehbar immer weniger in Anspruch 
genommen werden können. Es ist daher 
sinnvoll, eine Altersgrenze zu definieren, bis 
zu der die Einzahlung verpflichtend ist und 
ab welcher man von weiteren befreit ist, weil 
ab dort die Annuitäten berechnet werden. 
Dies gilt nicht nur durch den impliziten finan-
ziellen Druck, den das Rentensystem aus-
übt, sondern auch durch die kulturelle Ver-
ankerung einer Altersgrenze. Sie ist Teil des 
normgebenden Standard-Lebenslaufs (Kre-
kula et al. 2018, S. 41). Dadurch verstärkt übt 
sie Druck aus, der häufig zu einem eigenen 
Wunsch verinnerlicht wird, möglichst bis zu 
ihrem Erreichen erwerbstätig zu sein, was 
sich positiv auf die Altersversorgung der 

4 Grundsätzlich kommen Manipulationen des kalendarischen Al-
ters auf Dokumenten vor. Aber mit Blick auf den Renteneintritt, 
welchem Jahrzehnte der Dokumentation persönlicher Daten bei 
verschiedenen Behörden, Versicherungsträgern und Arbeitge-
bern vorangehen, sind diese ausgeschlossen.

5 In manchen Ländern wird die Altersgrenze proportionalisiert, in-
dem sie in einen Korridor verwandelt wird. Aber auch dieser 
formuliert an seinen Enden wiederum eindeutige Altersgrenzen.
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Menschen auswirkt. Wenn man die materiel-
le Absicherung zum Ziel macht, könnte man 
auch sagen, dass die Rente unabhängig 
vom Alter in Anspruch genommen werden 
kann, sobald ausreichend viele Ansprüche 
gesammelt wurden. Das ist aber wesentlich 
weniger gut über Jahrzehnte vorhersehbar 
und planbar als das Erreichen eines kalen-
darischen Alters. Da sich eine rein materielle 
Grenze auch nicht in den Standard-Lebens-
lauf integrieren lässt, fehlen ihr weiterhin die 
soziokulturelle Strahlkraft und Gravitas im 
Guten wie im Schlechten.

4.3 Warteschlange

Warteschlangen sind ein Zuteilungsverfah-
ren, bei dem alle in einer Währung bezahlen, 
die deutlich gleicher verteilt ist als etwa Geld: 
die eigene Zeit. Die Bereitschaft, Zeit zu op-
fern, korreliert besser mit der Intensität eines 
Wunsches als die Bereitschaft Geld auszu-
geben. Eine Auktion, bei der mit Zeit bezahlt 
wird, ist daher womöglich fairer als eine, bei 
der mit Geld bezahlt wird, weswegen wir 
Organspenden oder Studienplätze auf Ba-
sis von Wartelisten vergeben (Elster 1991, 
S. 276). Auch die kalendarische Altersgrenze 
basiert auf diesem Prinzip: Die Altersgrenze 
ist die Schwelle am Ende einer kalendarisch 
bemessenen Warteschlange.
Die Akzeptanz einer Warteschlange hängt 
aber gänzlich davon ab, dass niemand sich 
an der „Warteschlange des Lebens“ vor-
drängeln kann (Hochschild 2017, 190 ff.). Sie 
wird als besonders faires Zuteilungsverfah-
ren betrachtet, sofern sichergestellt ist, dass 
niemand eine Abkürzung nehmen kann. 
Genau das kann beim kalendarischen Alter 
nicht passieren. Alle bewegen sich gleich 
schnell in die gleiche Richtung ohne Mög-
lichkeit zur Manipulation. Deswegen erfreut 
sich die kalendarische Warteschlange auch 
so großer Akzeptanz.
Warteschlangen dienen aber nicht nur zur 
Ermittlung der Authentizität von Wünschen, 
sondern können auch ein besonders akzep-
tiertes Maß für Verdienst sein. Das ist der 

Fall bei Warteschlangen etwa im Berufsle-
ben, also bei der Verteilung von Gehältern 
oder Karriereoptionen auf Basis von Seniori-
tät. Das (und der) Verdienst ist dabei die ein-
gebrachte Arbeitsleistung gemessen an der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit. Während 
die Produktivität auf anderen Wegen viel-
leicht genauer, dafür aber nicht konfliktfrei 
bemessen werden kann, ist die Warteschlan-
ge transparent ersichtlich und die jeweilige 
Position ohne Willkür zu bestimmen (Elster 
1991, S. 277). Für diejenigen, die vorne ste-
hen, ist die Warteschlange attraktiv, weil da-
mit sichergestellt ist, dass sie nicht überholt 
werden (Elster 1991, S. 277). Für die jungen 
Menschen ist die Warteschlange wiederum 
attraktiv, weil sie fest damit rechnen können, 
selbst nach gegebener Zeit oben oder vorne 
zu stehen. Sie wissen, dass sie durch Se-
nioritätsregeln zwar länger auf neue Stellen 
warten müssen, diese dann aber selbst auch 
länger halten können (Lazear 1979, S. 1263). 
Aus Gründen der individuellen Zufrieden-
heit und des materiellen Bedarfs kann Se-
niorität außerdem für Angestellte vorteilhaft 
sein. Denn Seniorität bedeutet berechenba-
re stetige Lohnzuwächse. Deren psycholo-
gischer Effekt ist nicht zu vernachlässigen: 
Menschen sind zufriedener, wenn sie eine re-
gelmäßige Verbesserung erfahren, als wenn 
sie – zum Beispiel aufgrund einer engen 
Leistungskopplung – auch Einbußen oder 
Stagnationen hinnehmen müssen, selbst 
wenn sich in der Summe des Lebensarbeits-
zeitlohns nichts ändern würde (Tversky und 
Kahneman 1992; Jolls 1996, S. 1826). Die 
Zufriedenheit wiederum wirkt sich positiv 
auf die eigene und die kollektive Produktivi-
tät aus (Halkos und Bousinakis 2010). 
Kalendarische Warteschlangen sind keine 
gleichmäßige Mischform der beiden For-
men der Gleichheit, sondern arithmetische 
Gleichmacher, die über ihren Rückgriff auf 
Bedürfnisse oder Verdienst ein proportiona-
les Element aufweisen. Alter als Indikator ist 
zwar sehr ungenau. Aber sofern er für Will-
kürgleichheit sorgt, überwiegt die Akzeptanz 
der arithmetischen Gleichheit die Defizite in 
der proportionalen Gleichheit. 
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4.4 Seniorität 

Senioritätslöhne bedeuten die Anpassung 
der Löhne (auch) nach kalendarischem  Alter 
oder nach Dauer der Betriebszugehörigkeit 
anstatt (ausschließlich) nach Produktivität 
(Numhauser-Henning 2015, S.  119). Dies 
wird häufig stark kritisiert, weil die Entloh-
nung von der wirklichen Leistung (Produkti-
vität) abgekoppelt zu sein scheint. In Wahr-
heit wird sie aufgrund eines sogenannten 
Lazear-Vertrags über die gesamte Berufs-
laufbahn nur anders verteilt (Lazear 1979). 
Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bei Arbeitsmarktentscheidungen ihren 
Lohn, der sich vor allem finanziell bemisst, im 
Blick haben, achtet der Arbeitgeber auf die 
Produktivität der Angestellten. Üblicherweise 
bezahlt das Unternehmen immer etwas unter-
halb der Produktivität, sodass es die Differenz 
als Gewinnmarge behalten kann (Jolls 1996, 
S. 1820). Bei gleicher Lohnsumme kann es 
aber vorteilhaft sein, wenn die Lohnkurve stei-
ler ansteigt. Das heißt, dass der Lohn zu Be-
ginn der Karriere weit unterhalb der Produkti-
vität liegt und am Ende der Karriere darüber. 
Diese Lohnentwicklung, die etwa in Tarifver-
trägen explizit, an vielen anderen Stellen aber 
implizit vereinbart wird, ist als Bezahlung nach 
Seniorität oder Lazear-Vertrag bekannt (Num-
hauser-Henning 2015, S. 120). 
Lazear-Verträge dienen aus Arbeitgebersicht 
der Überwindung des Kontrollproblems. 
Dieses besteht darin, dass die Leistung der 
Arbeitnehmer schwierig zu überwachen ist, 
wenn sie nach Zeit und nicht nach konkre-
ten Ergebnissen bezahlt werden (Jolls 1996, 
S. 1824). Eine engmaschige Überwachung 
der Leistung der Arbeitnehmer wäre aller-
dings kostspielig und in vielen Berufsbildern 
auch nicht sinnvoll umsetzbar. Häufig sind fi-
nanzielle Leistungsanreize daher eine proba-
te Strategie (Jolls 1996, S. 1824). Wenn diese 
Anreize allerdings nicht unmittelbar ausbe-
zahlt werden, sondern mit einer Verzögerung, 
ist der Arbeitnehmer besonders loyal. Denn 
er hat einen starken Anreiz im Unternehmen 
zu bleiben, um die hohen Lohnzahlungen im 
Alter „ernten“ zu können. Aufgrund der er-

warteten Loyalität ist der Arbeitgeber auch 
eher bereit, in die Weiterbildung des Arbeit-
nehmers zu investieren (Shafik 2021, S. 62). 
Auch die Mitarbeitenden haben ein beson-
deres Interesse an einem Fortbestehen des 
Unternehmens, was zu guten Leistungen mo-
tiviert. Die gesparten administrativen Kosten 
für beispielsweise eine engmaschige Kon-
trolle der Leistungen oder das Anwerben und 
Anlernen neuen Personals kann die Firma 
dann auf die Angestellten und sich selbst auf-
teilen. Als Belohnung für diese implizite Lo-
yalität und aufgrund der erwarteten höheren 
Produktivität kann sie den Angestellten über 
die Lebenszeit mehr bezahlen, als wenn die-
se ihren Lohn stets entsprechend der gegen-
wärtigen Produktivität erhalten. Die Bedin-
gung dafür ist allerdings auch eine Garantie 
des Arbeitgebers, die Angestellten entspre-
chend lange zu beschäftigen. Doch ein be-
sonderer Kündigungsschutz – die Bedingung 
für Lazear-Verträge – für alte Mitarbeitende 
ist nur dann möglich, wenn es ein Enddatum 
gibt, zu welchem der Angestellte das Unter-
nehmen verlässt oder zumindest der Kündi-
gungsschutz endet. Der Arbeitgeber muss 
die Person irgendwann zwingend verrenten, 
weil sonst der Abstand zur tatsächlichen Pro-
duktivität zu groß wird und die Rechnung auf 
die Lebenszeit nicht mehr aufgeht (Neumark 
2006, S. 723). Senioritätsregeln setzen vor-
aus, dass es eine Möglichkeit gibt, diejenigen 
verlässlich zu entlassen, die weit oben auf der 
Gehaltsskala stehen (Klumpp 1953, S. 218). 
Der Deal lautet also sinngemäß: „Ich garan-
tiere dir, dass du zu diesen Bedingungen bis 
zur Altersgrenze bleiben kannst, du garan-
tierst mir, dass du dann gehst.“ 
Studien zeigen, dass der spätere Lohnzu-
wachs nicht ausschließlich an der wachsen-
den Erfahrung und Produktivität liegt, son-
dern in der Tat eine verspätete Belohnung 
für frühere Produktivität darstellt (Zwick 
2012, S. 119 f.; Heywood und Jirjahn 2016, 
S. 356 f.). Häufig handelt es sich dabei um 
Unternehmen mit starken Arbeitnehmerver-
tretungen – zum Beispiel Gewerkschaften 
– und einer gewissen Größe (Zwick 2011, 
S.  859). Das könnte daran liegen, dass 



FNA-Forschungspreis 2023 311

Betriebs räte und Gewerkschaften eine zu-
sätzliche Sicherheit dafür darstellen, dass 
der Arbeitgeber seine Beschäftigungszu-
sage innerhalb des Lazear-Vertrags einhält 
(Heywood und Jirjahn 2016, S. 360). Denn 
da wir in einer Zeit der zunehmenden Dyna-
misierung von Arbeitsverhältnissen leben, ist 
es außerhalb von Beamtenverhältnissen zu-
nehmend schwieriger, die nötige Verweildau-
er zu erreichen (Numhauser-Henning 2015, 
S. 123). Wenn man also die Altersgrenze mit 
Lazear-Verträgen oder Senioritätsbezahlung 
rechtfertigen möchte, muss es als zweite Be-
dingung immer auch Institutionen und Rah-
menbedingungen geben, die die Erfüllung 
der Lazear-Verträge sicherstellen können. 

4.5 Kollektive Sicherheit und 
 individuelle Freiheit

Wollte man konsequent auf die Bedürfnisse 
des Individuums zur Ermittlung des Renten-
eintritts abstellen, könnte man beispielswei-
se alle Versicherten einer individuellen Ge-
sundheitsprüfung unterziehen (Kindel und 
Schackow 1957, S. 17). Der Abschied von 
Altersgrenzen hin zu individuellen Kriterien 
verspricht einen Gewinn an proportionaler 
Gleichheit, also an passgenauer Vermes-
sung der individuellen Umstände. Er kann 
aber auch zu einer Prekarisierung führen 
(Numhauser-Henning und Rönnmar 2015, 
S. 462). Denn solch eine Individualisierung 
bedeutet zwar mehr individuelle Freiheit vor 
Pauschalannahmen, aber auch weniger kol-
lektive Sicherheit, welche auf diesen Pau-
schalannahmen beruht (Shafik 2021, S. 101). 
So greift etwa ein Kündigungsschutz für äl-
tere Beschäftigte notwendigerweise auf das 
kalendarische Alter und die Altersgrenze zu-
rück. Manche Antidiskriminierungsmaßnah-
men werden daher auch kritisch als Weg-
bereiter von Deregulierung von kollektiven 
Schutzmaßnahmen gesehen, sofern sie 
Arbeitsstandards und Kündigungsschutz 
durch Individualisierung und formelle Gleich-
behandlung ersetzen (Numhauser-Henning 
und Rönnmar 2015, S. 462). 

Das ist vor allem dann kritisch, wenn das 
Recht, Beschäftigte unabhängig vom Alter 
anzustellen oder zu entlassen, deren Chan-
cen mindert, eine ausreichende Lebens-
grundlage zu verdienen (Schiek 2015, S. 88). 
Gerade Geringqualifizierte, deren Tätigkei-
ten vielleicht auch stärker unter dem Druck 
technischer Rationalisierung stehen, könn-
ten verfrüht entlassen werden, was bei ihnen 
noch früher zu noch weniger Einkommen 
führt. Das könnte sie selbst dann schlech-
ter stellen, wenn sie „sozialverträglich“ in die 
Frührente entlassen werden (Günther 1996, 
S. 66). Die Individualisierung und Flexibilisie-
rung der Altersgrenze ist also aus Sicht der 
Individuen keineswegs pareto-effizient. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass viele Men-
schen bei Wegfall der mit der Altersgrenze 
verbundenen Schutzfunktionen, etwa dem 
Kündigungsschutz für ältere Mitarbeitende, 
mehr Autonomie verlieren würden, als sie 
durch einen Wegfall der pauschalisierenden 
Altersgrenzen gewinnen könnten.

4.6 Korrekturmöglichkeit ungleicher 
 Lebenserwartungen

Um auf die in Abschnitt 3 skizzierte differen-
zielle Sterblichkeit ursachenadäquat zu re-
agieren, könnte man die Beiträge oder Leis-
tungen nach sozioökonomischen Gruppen 
differenzieren (Ayuso et al. 2016, S. 14 f.). Es 
gibt auch den Vorschlag, das Renteneintritts-
alter nach der körperlichen Belastung von 
Berufen anzupassen (Brussig et al. 2011). Im 
nächsten Schritt könnte man noch genau-
er in die Einflussfaktoren schauen und Boni 
und Mali für Bildung, Geschlecht, Wohn-
ort und so weiter verteilen. Wollte man dies 
konsequent fortsetzen und auf proportionale 
Gleichheit hinarbeiten, würde man bei einer 
individuellen Risikoprüfung landen, die bei 
privaten Versicherungen aus genau diesem 
Grund fortgesetzt, in gesetzlichen Sozialver-
sicherungen aber üblicherweise abgelehnt 
wird. Einerseits möchte der Staat eine solch 
genaue Vermessung mit Blick auf die Will-
kürgleichheit vermeiden. Andererseits macht 
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er dann diejenigen, die von ihren Anlagen her 
beispielsweise eine höhere Lebenserwartung 
haben, auch wiederum zu Gefangenen ihrer 
Umstände, die zusätzlich besteuert werden. 
Vor allem aber stünde der Staat vor dem-
selben Problem wie private Versicherungs-
anbieter: Die relevanten Informationen über 
die verbleibende Lebenserwartung finden 
sich nicht am Anfang, sondern am Ende des 
Berufslebens (Pimpertz 2022, S.  150). Die 
zuvor angesprochenen Verzerrungen lassen 
sich zwar ex-post plausibel belegen, sind 
aber im Vorhinein aufgrund der großen Hete-
rogenität in den einzelnen Merkmalsgruppen 
(also etwa die große Streuung von Lebens-
erwartungen innerhalb der Gruppe von Frau-
en oder Männern) nur schwerlich individuell 
vorhersehbar. Die kalendarische Altersgren-
ze ist also vielmehr ein wichtiger Teil der Lö-
sung als des Problems (Ayuso et al. 2016, 
S. 16). Denn hier hat man einen einzelnen, 
beobachtbaren Zeitpunkt am Ende des Er-
werbslebens, zu welchem die gesammelten 
Rentenansprüche und die angesammelten 
Einflussfaktoren, die zu einem langen oder 
kurzen Leben führen, bekannt sind. 
Dabei ist auch nicht mehr davon auszuge-
hen, dass sich diese für das Individuum nach 
Verrentung substanziell verändern. Es liegen 
zu diesem Zeitpunkt also alle relevanten In-
formationen über das Individuum offen und 
können auf ihre gerechtigkeitstheoretischen 
Implikationen geprüft werden. Man kann 
also auf einer soliden Grundlage entspre-
chend mit umverteilenden Maßnahmen in 
Form von beispielsweise Subventionen oder 
Steuern darauf reagieren. Wer die verzerren-
den Wirkungen der differenziellen Sterblich-
keit auf den Rentenbarwert, also das Ver-
hältnis von Ein- und Auszahlungen, kritisch 
betrachtet, sollte die kalendarische Alters-
grenze als Ausgangspunkt für korrigierende 
Maßnahmen nutzen und beibehalten.

5. Zusammenfassung

Das kalendarische Alter stellt sogenann-
te arithmetische Gleichheit her. Diese Pro-

Kopf-Gleichheit, bei der Menschen gleicher 
behandelt werden, als sie in Wirklichkeit sind, 
ist regelmäßig als beste Option zu betrach-
ten, wenn proportionale Gerechtigkeit, also 
die individuelle Vermessung, nicht möglich 
oder gewollt ist oder zu hohe Kosten produ-
ziert. Um etwa die Willkür der Altersgrenze 
zu vermeiden, könnte man eine individuelle 
Überprüfung anhand von Indikatoren wie 
der Gesundheit oder Leistungsfähigkeit vor-
nehmen. Sofern diese ein genaueres Bild 
der sachlich relevanten Eigenschaften ver-
mitteln, ist das grundsätzlich begrüßenswert. 
Es ändert aber nichts an dem Problem der 
prinzipiellen Pauschalität und Willkür. Denn 
auch jeder andere Indikator wird in irgendei-
ner Form von gewissen Beobachtungen auf 
allgemeine Aussagen schließen, beispiels-
weise von einer Punktzahl in einem Test auf 
die Kompetenz der Person. Das Problem der 
Pauschalität kann man also nicht prinzipiell 
umgehen. Dafür kauft man sich mit den al-
ternativen Indikatoren das gravierende Prob-
lem ein, dass sie alle notwendigerweise um-
stritten und theorieabhängig sind. Außerdem 
sind sie in ihrer Umsetzung alle deutlich bü-
rokratischer und kostenintensiver.
Beim kalendarischen Alter mag man über 
seine Bedeutung streiten, aber nicht darü-
ber, wie alt jemand ist. Man kann sich beim 
kalendarischen Alter auch keinen Vor- oder 
Nachteil verschaffen. Die Willkür des kalen-
darischen Alters trifft alle Menschen gleich. 
Alle altern kalendarisch gleich schnell in die 
gleiche Richtung. Zwar trägt niemand dafür 
Verantwortung, aber es muss sich auch nie-
mand dafür schämen. Vor allem aber kann 
niemand bei der kalendarischen Warte-
schlange des Lebens eine Abkürzung neh-
men. Selbst wenn das kalendarische Alter 
als Indikator einigermaßen willkürlich er-
scheint, ist das Verfahren zu seiner Bestim-
mung vollständig willkürfrei. In dieser Willkür, 
die alle gleich trifft, liegen sein großer Vor-
teil und der Grund seiner Akzeptanz. Hinzu 
kommt die hohe Planbarkeit. Jede Person, 
die lang genug lebt, wird mit hundertprozen-
tiger Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes ka-
lendarisches Alter erreichen.
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Kalendarische Altersgrenzen ersparen kom-
plexere Verfahren und ermöglichen Lazear-
Verträge, die bei konsequenter Anwendung 
pareto-effizient sein können: Durch die lang-
fristige Bindung spart der Arbeitgeber Kos-
ten, während Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auf die Lebenszeit gesehen einen 
höheren Lohn erhalten. Auch Seniorität, die 
die Anwendung des kalendarischen Alters 
oder von kalendarisch bemessener Betriebs-
zugehörigkeit verlangt, ist als Zuordnungs-
kriterium trotz aller kontroversen Diskussio-
nen überraschend beliebt. Immerhin stellt 
Seniorität eine praktische Anwendung des 
Prinzips der Warteschlange dar, welches als 
besonders fair gilt. Das kalendarische Alter 
ermöglicht außerdem eine Steuerung des 
Lebenslaufes. Altersgrenzen, von denen man 
auch mehrere hintereinanderlegen kann, 
können darauf hinwirken, dass Menschen 
zum Beispiel erst zur Schule gehen, dann 
erwerbstätig sind und am Ende des Lebens 
in den Ruhestand gehen. Zudem ermöglicht 
die kalendarische Altersgrenze zielgenau 
korrigierende Maßnahmen zu ergreifen, um 
identifizierte Ungerechtigkeiten, die aus der 
sozioökonomischen Stellung resultieren, für 
die Rente auszugleichen.
In den Randbereichen des Lebens bieten Al-
tersgrenzen die Möglichkeit, einen Teil der 
Bevölkerung zu identifizieren, in dem sich 
besonders viele Menschen befinden, die 
sich nicht aus eigener Kraft versorgen kön-
nen, nämlich Kinder und Alte. Wenn man ge-
wisse Leistungen nicht an die gesamte Be-
völkerung verteilen möchte, ist es mit wenig 
administrativen Kosten möglich, wenigstens 
auf die materielle Suffizienz dieser beiden 
Gruppen hinzuarbeiten. Hier ist festzustellen, 
dass das Kriterium Alter aus verschiedenen 
Gründen nicht in eine Reihe etwa mit Haut-
farbe oder Herkunft gestellt werden kann. 
Der maßgebliche Grund ist die dynamische 
Rollenverteilung, die eine systemische Grup-
penmobilisierung und -gegnerschaft verhin-
dert: wer alt ist, war einmal jung. Anders als 
etwa bei der Hautfarbe wechseln die Men-
schen beim Alter im Laufe des Lebens die 
Seite. 

Die Vorteile eines moral- und schamfreien 
Zugangskriteriums, welches das kalendari-
sche Alter darstellt, sind in der Abwägung 
aller Gründe zu überzeugend, um gänzlich 
auf sie zu verzichten. Allerdings sollte pro-
portionale Gleichheit, also die individuelle 
Vermessung der persönlichen Eigenschaf-
ten, ergänzend und flankierend auf anderen 
Wegen hergestellt werden. Das kann im Be-
reich der Rente etwa durch flexible Renten-
eintrittsregelungen basierend auf Motivation 
oder Gesundheit passieren. In der Gesamt-
schau ist nicht davon auszugehen, dass ein 
Rentenzugang, der vollständig auf kalenda-
rische Grenzen verzichten würde, gerechter 
wäre oder die Lage der Schwächeren oder 
Schwächsten in der Gesellschaft verbes-
sern würde. Vielmehr würde eine vollstän-
dige Flexibilisierung wesentlich mehr ge-
sellschaftlichen Disput, Unzufriedenheit und 
(den begründeten Verdacht auf) ungleich 
verteilte Willkür produzieren. Dass das „Al-
ter [...] keine Stände, keine Klassen, keine 
Geschlechterdifferenzierung, nicht einmal 
chronologische Zäsuren“ kennt (Göckenjan 
2000, S. 24), verschafft ihm auch oder ge-
rade in der bürgerlichen, liberal verfassten 
Gesellschaft Legitimität und Akzeptanz: Vor 
dem Kalender sind alle Menschen gleich.
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